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164. Verordnung: Karosseriebauer-Meisterprüfungsordnung

165 . Verordnung: Sperrgebiet Kaltwasser

166 . Verordnung: Festsetzung von Kontingenten für die Beschäftigung von Ausländern

1 6 4 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 12. Jän-
ner 1981 über die Durchführung der Meister-
prüfung für das Handwerk der Karosserie-
bauer (Karosseriebauer-Meisterprüfungsord-

nung)

Auf Grund des § 21 und des § 18 Albs. 8 der
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974,
wird — hinsichtlich des § 3 Abs. 4 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Unterricht
und Kunst — verordnet:

Anwendung der Allgemeinen Meisterprüfungs-
ordnung

§ 1. Auf die Durchführung der Meisterprüfung
für das Handwerk der Karosseriebauer (§ 94
Z 36 GewO 1973) ist die Allgemeine Meisterprü-
fungsordnung, BGBl. Nr. 356/1979, anzuwenden.

Fachlich-praktischer Teil der Meisterprüfung

§ 2. (1) Der fachlich-praktische Teil der Mei-
sterprüfung umfaßt die Ausführung von Meister-
arbeiten (Abs. 2) zum Nachweis folgender Fertig-
keiten:

1. Anreißen,

2. Zuschneiden,

3. Schweißen,

4. Nieten,
5. Schrauben,
6. Spanloses Verformen von Blechen,

7. Einpassen,
8. Anschlagen,

9. Bohren,
10. Gewindeschneiden,

11. Zusammenbauen,

12. Rahmenvermessen.

(2) Entsprechend der Aufgabenstellung durch
die Meisterprüfungskommission sind auszufüh-
ren:

1. Meisterarbeiten, die der Anfertigung eines
Prüfungsstückes dienen, sowie

2. gegebenenfalls auch Meisterarbeiten zum
Nachweis jener Fertigkeiten (Abs. 1), die bei
den unter Z 1 fallenden Meisterarbeiten nicht
nachgewiesen werden können.

(3) Die Ausführung der Meisterarbeiten muß
vom Prüfling in 20 Stunden erwartet werden
können. Der fachlich-praktische Teil der Meister-
prüfung ist nach 24 Stunden zu beenden.

Fachlich-theoretischer Teil der Meisterprüfung

§ 3. (1) Der fachlich-theoretische Teil der Mei-
sterprüfung besteht aus einer schriftlichen und
einer mündlichen Prüfung.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die
Gegenstände Fachrechnen und Fachkalkulation
(§ 4) und Fachzeichnen (§ 5) zu erstrecken. Die
Erledigung der Prüfungsaufgaben muß vom
Prüfling im Gegenstand Fachrechnen und Fach-
kalkulation und im Gegenstand Faachzeichnen je-
weils in vier Stunden erwartet werden können.
Die Prüfung ist im Gegenstand Fachrechnen und
Fachkalkulation und im Gegenstand Fachzeichnen
jeweils nach fünf Stunden zu beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die Ge-
genstände Fachkunde (§ 6) und Fachliche Sonder-
vorschriften (§ 7) zu erstrecken. Sie darf außer
in begründeten Ausnahmefällen nicht (kürzer als
20 Minuten und nicht länger als 30 Minuten
dauern.

(4) Der erfolgreiche Besuch folgender Schulen
ersetzt den fachlich-theoretischen Teil der Mei-
sterprüfung:

1. Höhere Lehranstalt für Maschinenbau-
Kraftfahrzeugbau,

2. Höhere Lehranstalt für Maschinenbau, Mo-
toren- und Kraftfahrzeugbau.

Fachrechnen und Fachkalkulation

§ 4. Die Prüfung im Gegenstand Fachrechnen
und Fachkalkulation hat zu umfassen:

1. je eine Aufgabe aus den Bereichen

a) Flächrenberechnungen,
b) Inhaltsberechnungen,
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c) Gewichtsberechnjungen und
d) Festigkeitsberechnungen

und
2. die Ausführung eines fachlichen Kalkula-

tionsbeispieles (Errechnung der Material-
kosten, der Lohnkosten, der Selbstkosten
oder des Bruttopreises für im Karosserie-
bauerhandwerk typische Herstellungs- oder
Reparaturarbeiten).

Fachzeichnen

§ 5. Die Prüfung im Gegenstand Fachzeichnen
hat nach Angabe die Anfertigung

1. einer Entwurf-Skizze und
2. einer Fertigungs-(Werk-)Zeichnung eines

Karosserieteiles auf Grund einer vorgegebe-
nen Entwurf-Skizze

zu umfassen.

Fachkunde

§ 6. Im Gegenstand Fachkunde sind dem Prüf-
ling Fragen aus folgenden Sachgebieten zu stellen:

1. Werkstoffkunde
a) Arten und Eigenschaften der Werkstoffe

(Stahl, Aluminium, Holz, Gummi, Glas-
arten und Kunststoffe),

b) Arten der Hilfsstoffe (wie Lacke, Lackier-
grundmaterialien, Isolier-, Klebe-,
Schweiß- und Lötmittel);

2. Festigkeitslehre (Härte, Dehnbarkeit, Deh-
nungssteife, Spannkraft, Sprödigkeit);

3. Werkzeuge und Maschinen (mit Einbezie-
hung der Sicherheitsvorrichtungen) sowie
Sicherheitsvorschriften bei deren Verwen-
dung;

4. Arten der Verarbeitung der Werk- und Hilfs-
stoffe einschließlich der einschlägigen Sicher-
heitsvorschriften.

Fachliche Sondervorschriften

§ 7. Im Gegenstand Fachliche Sondervorschrif-
ten sind dem Prüfling Fragen über einschlägige

1. kraftfahrrechtliche Vorschriften,
2. straßenverkehrsrechtliche Vorschriften,
3. ÖNORMEN

zu stellen.

Schlußbestimmungen

§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. August
1981 in Kraft.

(2) Die den fachlich-praktischen und den fach-
lich-theoretischen Teil der Meisterprüfung betref-

fenden Bestimmungen der im § 8 Abs. 2 der All-
gemeinen Meisterprüfungsordnung zitierten Mei-
sterprüfungsordnungen treten, soweit sie sich auf
das Handwerk der Karosseriebauer beziehen, ge-
mäß § 375 Abs. 1 GewO 1973 mit Ablauf des
31. Juli 1981 außer Kraft.

Staribacher

1 6 5 . Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 5. März 1981 über

das Sperrgebiet Kaltwasser

Auf Grund des § 1 des Bundesgesetzes vom
10. Juli 1963, BGBl. Nr. 204, über militärische
Sperrgebiete wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Inneres verordnet:

§ 1. Der Teil des Munitionslagers Kaltwasser,
der in der Anlage zu dieser Verordnung (Plan
im Maßstab 1 :2000) durch rote Umrandung
gekennzeichnet ist, wird zum Sperrgebiet er-
klärt.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1981
in Kraft.

Rösch

1 6 6 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 10. März 1981 über
die Festsetzung von Kontingenten für die

Beschäftigung von Ausländern

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes — AuslBG, BGBl. Nr. 218/
1975, wird verordnet:

§ 1. Für die sich aus der Anlage ergebenden
fachlichen und örtlichen Bereiche werden Kontin-
gente für die Beschäftigung von Ausländern im
Sinne des § 2 Abs. 2 AusliBG festgesetzt.

§ 2. Die für den Bereich der Bundesinnung
Druck festgesetzte Bundesreserve, die nach Be-
darf freigegeben wird, ergibt sich aus der in der
Anfege den Kontingentzahlen beigefügten Zahl
in Klammer.

§ 3. Die Laufzeit der einzelnen Kontingente
erstreckt sich vom 1. Jänner bis 31. Dezember
1981.

Dallinger





Anlage
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